
 Richtlinien der Gemeinde Mettlach zur Gewährung eines  
Zuschusses für die Windelentsorgung  

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 (zuletzt geändert mit Beschluss vom 
03.05.2022) folgende Richtlinie erlassen: 
 

I. Ziel der Förderung 
Zur Entlastung von Familien mit Kleinkindern und an Inkontinenz erkrankten Personen 
gewährt die Gemeinde Mettlach einen jährlichen Zuschuss. Es handelt sich dabei um 

freiwillige Leistungen der Gemeinde, die grundsätzlich keinen Rechtsanspruch begründen.  
Der Zuschuss beträgt 60,00 Euro pro Kleinkind und pro inkontinenter, bedürftiger Person.  

 
II. Voraussetzungen 

1. Gefördert werden ausschließlich Privathaushalte mit: 
- Kleinkindern, die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,  
- an Inkontinenz erkrankte Personen. 

2. Der Zuschuss wird pro betroffene Person gewährt. 
3. Die betroffenen Personen müssen mit 1. Wohnsitz in der Gemeinde Mettlach im 
jeweiligen Privathaushalt gemeldet sein. 

4. Nicht gefördert werden: 
- Personen, die in Pflegeeinrichtungen oder ähnlichen Versorgungsstrukturen leben, 
- Personen, die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch 

(Grundsicherungsleistungen oder Sozialhilfe) erhalten, 
- Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.  

 

III. Antragsverfahren 
1. Antragsberechtigt sind Erziehungsberechtigte und an Inkontinenz erkrankte Personen 

sowie deren Angehörige bzw. Betreuer mit entsprechender Vertretungsvollmacht. 
2. Der Zuschuss ist mit dem als Anlage beigefügten Formular unter Einreichung der 

erforderlichen Nachweise jährlich bei der Verwaltung der Gemeinde Mettlach zu 
beantragen. Der Antrag kann nur rückwirkend für das abgelaufene Kalenderjahr 
gestellt werden und ist bis spätestens zum 30.06. des Folgejahres einzureichen. 

3. Personen, die an Inkontinenz erkrankt sind, müssen dem Antrag ein aktuelles 
aussagekräftiges Attest eines Arztes oder eine aktuelle Bescheinigung eines 
Pflegedienstes, dass die dauerhafte Krankheit bestätigt, beifügen.  

4. Bei Kleinkindern werden die Voraussetzungen anhand der Geburtsurkunde oder, mit 
Zustimmung des Antragstellers, anhand den Meldeunterlagen der Gemeinde 
festgestellt. Bezuschusst, wird unabhängig vom konkreten Geburtsdatum, das 

gesamte Kalenderjahr für das der Anspruch besteht.  
5. Der Zuschuss wird frühestens ab Januar 2015 rückwirkend für das Jahr 2014 gewährt. 
6. Der Antragsteller erhält einen schriftlichen Bescheid über die Bewilligung.  

 

IV. Auszahlung des Zuschusses 
Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung der Anträge und Nachweise  durch die Gemeindekasse 
bargeldlos als Einmalbetrag.  

 

 


